
Wird binnen 14 Tagen kein Rechtsmittel eingelegt, werde ich Ihnen nach Ablauf dieser
Frist die beantragten Auskünfte übermitteln.

Ihre Rechte:

Gegendiesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim
Verwaltungsgericht Hannover, Leonhardtstr. 15, 30175 Hannover,schriftlich oder in der
Form eines elektronischen Dokuments nach Maßgabe der Niedersächsischen Verordnung
über den elektronischen Rechtsverkehrin der Justiz vom 21.10.2011 (Nds. GVBl. S. 367)
oderzur Niederschrift in der Geschäftsstelle Klage erhoben werden.

Angewendete Rechtsvorschriften:

-> Gesetzzur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation
(Verbraucherinformationsgesetz - VIG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
17.10.2012 (BGBi. I S. 2166, 2725),

> Niedersächsische Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehriin der Justiz

vom 21.10.2011 (Nds. GVBl. S. 367),

—.. jeweils in der zurzeit geltenden Fassung.

Mit freundlichen Grüßen

 


